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Frühling und Sommer:

• Dünger
• Schädlings-

bekämpfungsmittel
• Grillanzünder
• giftige Pflanzen
• Schlangen

(nicht anfassen!)
• Insekten

(Bienen, Wespen)

Herbst:

• giftige Beeren
• Giftpilze

Winter:

• Weihnachtsdekoration
• Lampenöle
• Gasheizungen

(Kohlenmonoxid)

Die Beispiele sind
nicht vollzählig.
Gefahren lauern an
vielen Orten, zu jeder
Zeit. Gehen Sie wach-
sam durchs Leben –
im Interesse der Ge-
sundheit Ihrer Kinder.

Selbst Ruhe bewahren und das Kind beruhigen!

Wenn die Augen betroffen sind...

• Mit lauwarmem Wasser spülen, z.B. aus Kanne,
Glas oder Leitung (nicht zu starker Strahl), 
10 Minuten lang, Kind blinzeln lassen.

Wenn die Haut betroffen ist...

• Kleidung entfernen, mit lauwarmem Wasser und
Seife abwaschen.

Wenn Ihr Kind erbricht...

• Kind in Bauch- und Kopftieflage halten.

Gibt es sinnvolle „Gegenmittel“ für den Haushalt?

Für den Haushalt geeignete und sinnvolle „Gegen-
mittel“ wie z.B.

• Medizinalkohle (10 g als Pulver),
• „entschäumende“ Arzneimittel

sind in der Apotheke erhältlich. Fragen Sie Ihren
Arzt oder Apotheker danach.

Bitte beachten Sie:

Unbedingt vor dem „künstlichen“ Auslösen von

Erbrechen mit dem Giftnotruf Kontakt aufnehmen.

Niemals

Erbrechen

mit Kochsalz 

auslösen!

Niemals

Milch

geben!

Jahreszeitlich bedingte
Gefahrenquellen

Wie soll man handeln,
wenn doch etwas passiert ist?

Dort erhalten Sie Antwort auf Ihre Fragen:

• Was muss ich tun?

• Wie wende ich „Gegenmittel“ richtig an?

• Ist ein Arzt zu rufen, ein Arztbesuch nötig?

• Ist eine Krankenhauseinweisung erforderlich?

Was soll man 
auf keinen Fall tun?
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Liebe Eltern,

stellen Sie sich doch einmal vor: Ihr Kind tobt und

tollt und schwitzt, läuft in die Küche und trinkt aus

der vermeintlichen „Limo-Flasche“, in die – aber

doch nur eben schnell... – der Haushaltsreiniger

gefüllt worden war! Das passiert Ihnen nie? 

Wir wünschen Ihnen das von Herzen. Und dennoch:

Vergiftungsunfälle bei Kindern passieren oft, viel zu

oft. So betreffen ca. 44 Prozent der rund 30.000

Anfragen pro Jahr beim Giftnotruf München Vergift-

ungen von Kindern und Jugendlichen. Passieren

kann schnell etwas - rascher, guter Rat ist dann im

wahrsten Sinn des Wortes notwendig. Wir wollen

Ihnen mit diesem Faltblatt helfen, Ihr Kind vor

Vergiftungsunfällen zu schützen. Mit einfachen, prak-

tischen Tipps und Hinweisen. Wir wünschen Ihnen

und Ihren Kindern, dass Ihnen der Notfall immer

erspart bleibt. 

Erstellt in Zusammenarbeit mit dem Giftnotruf
München, Prof. Dr. med. Th. Zilker, II. Medizinische
Klinik und Poliklinik der Technischen Universität
München, Klinikum Rechts der Isar, Ismaningerstr. 22, 
81675 München

Vorsicht Gift! Gefahren im Haushalt - 
was ist zu tun?

Beispielsweise im Bad:

• Lagern Sie Haarsprays, Kosmetika, Parfüms,
Körperpflegemittel, Mundwasser und Zahn-
ersatzreinigungsmittel unerreichbar für Kinder.

Beispielsweise im Schlafzimmer:

• Lassen Sie keine Medikamente auf oder im offe-
nen Nachttisch liegen. 

Beispielsweise in der Waschküche:

• Lagern Sie Waschmittel, Seifen, Weichspüler
und Bleichmittel für Kinder unzugänglich.

Beispielsweise in Garage, Keller oder Gartenhaus:

• Versuchen Sie zu Hause auf Chemikalien, wie
Unkrautvernichtungsmittel oder Schädlingsbe-
kämpfungsmittel zu verzichten. Halten Sie 
Frostschutzmittel, Benzin, Öle, Farben, Lacke,
Verdünner, Abbeizmittel, Autopflegemittel unter
Verschluss.

• Belassen Sie alles in Originalbehältern, kein
Umfüllen in andere Behälter!

Dieses Faltblatt soll Ihnen helfen, Ihre Kinder vor

Vergiftungen im Haushalt zu schützen.

Wenn dennoch etwas passiert, wenden Sie sich an den

Halten Sie diese Nummern deshalb immer griffbereit!

☎
☎

Wir kennen doch unsere Kinder...

Sie sind neugierig und erforschen
ihre Umwelt, wollen wissen, wie
Dinge riechen und schmecken
und je nach Alter 
• greifen sie nach allem, was nur 

irgendwie erreichbar ist, 
• stecken sie alles in den Mund, 

was ihnen in die Finger kommt, 
• ahmen sie unbedacht 

Erwachsene nach und 
• unterscheiden natürlich nicht 

zwischen ungefährlich und 
gefährlich.

Bitte beachten Sie:

Kinder im Alter zwischen ein und
drei Jahren sind am stärksten
gefährdet!

Bayerisches Staatsministerium für

Gesundheit, Ernährung und

Verbraucherschutz

Allgemein:

• Legen Sie vorsichtshalber keine Fraßkö-
der gegen Schädlinge in von Kindern
erreichbaren Bereichen (z. B. Keller, Gar-
ten) aus.

• Stellen Sie keine giftigen Zimmerpflanzen
auf, setzen Sie im Garten keine giftigen
Pflanzen.

• Kaufen Sie keine Reinigungsmittel und
Kosmetika, die Kinder von Lebensmitteln
nicht unterscheiden können (Verwechs-
lungsgefahr?!).

• Verwahren Sie alkoholische Getränke
außerhalb der Reichweite von Kindern
und lassen Sie keine alkoholischen Ge-
tränke im Glas auf Tischen herumstehen.

• Hängen Sie den Arzneimittelschrank hoch
auf, halten Sie ihn immer verschlossen
und ziehen Sie immer den Schlüssel ab.

• Belassen Sie Medikamente stets in der
Originalverpackung (Verwechslungsge-
fahr!).

• Lassen Sie keine Handtaschen mit Kosme-
tika und/oder Medikamenten oder Ziga-
retten unbeaufsichtigt herumstehen.

• Lassen Sie generell keine Zigaretten,
Zigarren oder Tabak herumliegen und lee-
ren Sie die Aschenbecher. Besser noch:
Verzichten Sie doch ganz auf das Rau-
chen, gerade, wenn Kinder in der Nähe
sind!

• Verzichten Sie auf Duftlampen und
Lampenöle, solange Kleinkinder im
Haushalt sind.

Beispielsweise in der Küche:

• Lagern Sie Waschmittel, Geschirrspülmittel,
Haushaltsreiniger und vor allem Abflussreiniger
an einer sicheren, für Kleinkinder unzugäng-
lichen Stelle (Nicht unter dem Spülbecken
lagern!).

• Bewahren Sie Medikamente an sicherem 
Ort auf; nicht einfach „bei Seite gelegt“ auf 
Arbeitsflächen, auf dem Fenstersims, am 
Tisch, im Kühlschrank, bei Lebensmitteln.

• Lagern Sie Lebensmittel nicht zusammen 
mit Haushaltsprodukten.

• Lassen Sie niemals Entkalker in der Kaffee-
maschine, einer Kanne oder im Wasserkocher
stehen.

• Füllen Sie Nachfüllpackungen für Reinigungs-
mittel, Weichspüler etc. sofort vollständig in das
Orginalgefäß um.

• Füllen Sie niemals Reinigungsmittel, Chemika-
lien, Säuren, Laugen, Benzin oder Lösemittel in
Trinkflaschen, selbst dann nicht, wenn Sie diese
neu beschriften. Ihr Kind wird es nicht lesen
(Verwechslungsgefahr!).

R E I Z E N
D
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